
Der Jugendhilfeausschuss beschließt: 

 
1. Dem Trägerwechsel für die eingruppige Kindertageseinrichtung „Arche“, 

Akazienstraße 3, von der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim auf die 

KJF -gemeinnützige ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH wird 

zugestimmt. 

 

2. Der sich aus § 20 Abs. 1 KiBiz NRW ergebende Trägeranteil in Höhe von 12 % 
wird aus dem städtischen Haushalt übernommen. 

 


